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Liebe Studierende, 

 

anbei erhalten Sie alle wesentlichen Informationen zur Abschlussprüfung im Modul BB02 – Rech-

nungswesen. Dies gilt lediglich für Studierende der BWL, VWL, Wirtschaftschemie sowie Wirt-

schaftsmathematik die unter eine Prüfungsordnung vor 2022 fallen und somit das Modul BB02 

absolvieren müssen bzw. können. Ein Wechsel der Prüfungsordnung konnte bei der Studieren-

den- und Prüfungsverwaltung bis zum 31.03.2023 beantragt werden. Falls Sie unsicher sind, wel-

che Prüfungsordnung für Sie gilt können Sie dies auf der Startseite des HIS-LSF-Portals erkennen, 

sobald Sie sich dort anmelden.  

 

Prüfungsinhalte 

Die Vorlesungen der Module BB07 und BB08 sowie die Übungen zu den Vorlesungen bilden die 

inhaltliche Grundlage für die Prüfungsaufgaben der BB02-Prüfungsleistungen. 

 

Prüfungsanmeldung 

Sie melden sich während der Prüfungsanmeldefrist ab dem 15.05.2023 über das Studierenden-

portal für die Klausur des Moduls BB02 an. 

 

Zugang zur Prüfung 

Wir werden Ihnen frühzeitig die ILIAS-Links mitteilen, über die Sie auf den ILIAS-Prüfungsordner 

zugreifen können. Sollten Sie an den Tagen vor den Prüfungsterminen keinen Zugriff haben, kon-

taktieren Sie uns bitte umgehend per Mail (sarah.nauen@hhu.de bzw. fabian.tim.muel-

ler@hhu.de). 

 

Prüfungstermin und -dauer 

Die Klausur des Moduls BB02 wird auf zwei Teilleistungen einer einheitlichen Prüfung in 

Form von Online-Klausuren an zwei unterschiedlichen Tagen aufgeteilt. Eine Teilleistung be-

handelt dabei die Inhalte zum externen Rechnungswesen, während in der anderen Teilleistung 

die Inhalte zum internen Rechnungswesen abgefragt werden. Beide Teilleistungen finden dabei 

auf ILIAS statt und haben eine Bearbeitungszeit von jeweils 60 Minuten. Zusätzlich wird Ihnen 

zum Ausgleich technischer Schwierigkeiten oder Verbindungsprobleme ein Zeitpuffer von jeweils 

5 Minuten gewährt. 

Die erste Teilleistung zum Themengebiet externes Rechnungswesen wird am 31.07.2023 statt-

finden. Die zweite Teilleistung zum Themengebiet internes Rechnungswesen am 10.08.2023. 

Dabei beginnen die Teilleistung jeweils zeitgleich zu den Online-Klausuren der Module BB07 und 

BB08. Über den detaillierten Ablauf vor der Prüfung und der Kontrolle Ihrer Identität vor sowie 

während der Prüfung werden wir Sie frühzeitig informieren. 
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Mock-Exam 

Für die Teilleistung zum internen Rechnungswesen habe die Studierenden die Möglichkeit, 

durch das Bestehen von zwei Mock-Exams, 6 Bonuspunkte für die Klausur zu erhalten. Wichtig 

ist, dass beide Mock-Exams bestanden werden müssen. Studierende erhalten keine Bonuspunkte, 

wenn lediglich ein Mock-Exam absolviert wurde. Auch ohne Bonuspunkte kann die volle Punkt-

zahl in der Klausur erreicht werden (siehe unten unter Bewertung). Wir werden Sie frühzeitig 

über die Termine sowie den Ablauf der Mock-Exams informieren. Eine Übertragung der Bonus-

punkt aus früheren sowie in spätere Semester ist nicht möglich. Ausgenommen von dieser Rege-

lung ist lediglich die Übertragung in die Wiederholungsprüfung des darauffolgenden Winterse-

mesters, da im Wintersemester keine Vorlesung bzw. kein Mock-Exam angeboten wird. 

 

Bewertung 

Die in den beiden Teilleistungen zum externen und internen Rechnungswesen erreichten Punkte 

werden addiert. Anschließend wird aus der erreichten Gesamtpunktzahl die Note des Moduls 

BB02 ermittelt. Auch nach Anrechnung der Bonuspunkte der Mock-Exams können in der Teilleis-

tung zum internen Rechnungswesen maximal 60 Punkte erzielt werden. 

 

Rücktritt 

Ein regulärer Rücktritt von der Prüfung des Moduls BB02 ist lediglich vor dem Termin der ersten 

Teilleistung möglich. Hierbei gelten die allgemeinen Rücktrittsfristen der Fakultät. Sie können 

nicht regulär von der Prüfung des Moduls BB02 zurücktreten, sofern die erste Teilleistung bereits 

stattgefunden hat. Ausgenommen hiervon ist der krankheitsbedingte Rücktritt. 

 

Wiederholungsklausur 

Im kommenden Wintersemester (WS2023/2024) wird eine Wiederholungsklausur angeboten. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Klausur des Moduls BB02 nur noch dieses sowie im kommen-

den Semester vom Lehrstuhl von Herr Prof. Förster begleitet wird. Die Prüfung des Moduls BB02 

wird jedoch auch in den darauffolgenden Semestern für Studierende mit einer „alten“ Prüfungs-

ordnung angeboten. 

 

Zugelassene Hilfsmittel: 

Die Prüfung findet als „Open-Book-Klausur“ statt, sodass sämtliche Hilfsmittel bei der Bearbei-

tung der beiden Teilleistungen genutzt werden können. Eine Unterstützung durch dritte Personen 

ist untersagt. Zur Bearbeitung der Prüfung benötigen Sie weiterhin einen Taschenrechner und für 

den Prüfungsteil „Externes Rechnungswesen“ zudem aktuelle Textausgaben der (wichtigen) 

Wirtschafts- und Steuergesetze. 

 
Klausur „streichen“:  

Da Ihnen bei der Online-Prüfung naturgemäß die Möglichkeit genommen wird, die Klausur zu 

„streichen“, also freiwillig durchzufallen, können Sie dies während des Bearbeitungszeitraums der 

beiden Teilleistungen per Mail (sarah.nauen@hhu.de bzw. fabian.tim.mueller@hhu.de) 
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anfordern. Beachten Sie, dass Sie dies nicht rückgängig machen können und automatisch beide 

Prüfungsteile hiervon betroffen sind. 

 

Besonderheiten 

Eine Aufteilung der beiden Prüfungsteile auf zwei (aufeinanderfolgende) Semester ist, auch 

krankheitsbedingt, nicht möglich, da diese zwei Teilleistungen einer einheitlichen Prüfung dar-

stellen. So können Sie z.B. nicht in der Prüfungsphase des Sommersemesters einen Prüfungsteil 

absolvieren und in einem der folgenden Semester den anderen. 

Sollten Sie an einer der Teilleistungen aufgrund einer ärztlich attestierten Krankheit nicht teil-

nehmen, führt dies automatisch zu einem regulären Rücktritt von der Prüfung des Moduls BB02. 

Bitte beachten Sie hierbei die Vorgaben der HHU bezüglich der Verhaltensregeln bei Krankheit. 

 

Im Folgenden finden Sie ein FAQ, in dem häufig gestellte Fragen beantwortet werden: 

 

Anmeldung 

Melde ich mich für die Prüfung BB02, BB07 oder BB08 an, wenn ich unter eine Prüfungs-

ordnung vor 2022 falle? 

 

 Sie melden sich regulär für die Prüfung des Moduls BB02 im Studierendenportal an. 

 

Prüfungstermin 

 Welcher Prüfungstermin gilt für mich? Der erste oder der zweite? 

 

An beiden Terminen finden für Sie relevante Teilleistungen einer einheitlichen Prüfung 

statt. Am ersten Termin werden Aufgaben zum Themengebiet des externen Rechnungs-

wesens gestellt, am zweiten zum Themengebiet des internen Rechnungswesens. Bitte be-

reiten Sie sich entsprechend auf beide Teilleistungen vor und nehmen Sie auch an diesen 

teil. 

 

Bewertung Bonuspunkte 

Wie werden die Bonuspunkte aus den Mock-Exams gewertet, falls ich im Teil zum internen 

Rechnungswesen 56 von 60 Punkten und im Teil zum externen Rechnungswesen 52 von 

60 Punkten erreichen würde? 

 

In diesem Fall werden Ihnen 4 der 6 Bonuspunkte angerechnet, sodass Sie für den Teil 

zum internen Rechnungswesen schließlich 60 Punkte, also die maximale Punkteanzahl für 

diese Teilleistung, erhalten. Die 2 verbliebenen Bonuspunkte können nicht auf den Teil 

zum externen Rechnungswesen übertragen werden und verfallen. Insgesamt hätte Sie so-

mit 112 = 60 + 52 von möglichen 120 Punkten erreicht. 
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Bestehensgrenze Bonuspunkte 

Muss ich eine Mindestpunktzahl für das Bestehen der Klausur erreicht haben, damit mir 

die Bonuspunkte auch angerechnet werden? 

 

Nein, die Bonuspunkte werden Ihnen bis zu einer Maximalpunktzahl von 60 Punkten ins-

gesamt auf die erreichten Punkte in der Teilleistung zum internen Rechnungswesen ange-

rechnet, und zwar unabhängig davon, wie viele Punkte Sie ansonsten dort erreichen. Es ist 

also möglich, dass Sie erst durch die Anrechnung der Bonuspunkte die die Prüfung beste-

hen. 

 

Gültigkeitsdauer Bonuspunkte 

Ich habe im Sommersemester 2023 Bonuspunkte erworben, schreibe aber die Prüfung 

erst zum Termin im Sommersemester 2024. Werden die Bonuspunkte angerechnet? 

 

Nein, die Bonuspunkte werden Ihnen lediglich im Prüfungstermin im Sommersemester, in 

dem Sie die Bonuspunkte erworben haben sowie zum Nachholtermin im folgenden Win-

tersemester angerechnet (hier also Sommersemester 2023 und Wintersemester 

2023/24). Wenn Sie an der Prüfung – auch als Zweit- oder Drittversuch – zu einem späte-

ren Zeitpunkt ablegen, müssen Sie die Bonuspunkte neu erwerben (hier im Beispiel im 

Sommersemester 2024). 

 

Krankheit 

Was mache ich, wenn ich an der ersten Prüfungsleistung teilgenommen habe, aber am Tag 

der zweiten Prüfungsleistung krank bin? 

 

Sie können krankheitsbedingt von der Prüfung zurücktreten, dies gilt jedoch automatisch 

für beide Prüfungen des Moduls BB02. Analog gilt dies auch wenn Sie am ersten Prüfungs-

termin krank sind. Bitte nutzen Sie den Leitfaden der HHU zu „Verhalten im Krankheits-

fall“ um die Einhaltung der Voraussetzung für einen regulären Rücktritt sicherzustellen. 

 

Prüfungsphasen 

Kann ich dieses Semester die Teilleistung der Prüfung zum internen Rechnungswesen 

schreiben und im kommenden Semester den Prüfungsteil zum externen Rechnungswe-

sen? 

 

Nein, nur die Punkte der beiden Prüfungsteile, die innerhalb derselben Prüfungsphase in 

einem Semester absolviert werden, können zusammengerechnet werden. Eine Aufteilung 

der Teilleistungen der Prüfung des Moduls BB02 auf verschiedene Semester ist nicht mög-

lich. Beachten Sie hierbei, dass bereits durch das sehr gute Bestehen einer der beiden Prü-

fungsteile das gesamte Modul BB02 bestanden werden kann. 
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Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Vorbereitung auf die Klausur. Falls Sie weitere 

Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Sarah Nauen (sarah.nauen@hhu.de) oder Herrn Fa-

bian T. Müller (fabian.tim.mueller@hhu.de). 

 

Mit besten Grüßen 

Frau Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger und Herr Prof. Dr. Guido Förster 
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